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Einladung zur
Informationsveranstaltung

Am Dienstag, 19.02.2008, lädt das Amt
für Wirtschaftsförderung um 18:15 Uhr
in die „Sonderbar“, Lindenplatz 8, zu
einer Informationsrunde zum Thema
„Ladenöffnungszeiten“ ein.

Gemäß § 7 Abs. 1 und Abs. 3 des
Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten
im Land Sachsen-Anhalt (LöffZeitG-
LSA) kann die Gemeinde erlauben, dass
Verkaufsstellen aus besonderem Anlass
an höchstens vier Sonn- und Feiertagen
geöffnet werden. 
Während der Informationsveranstaltung
soll mit den Gewerbetreibenden der
Stadt Bernburg (Saale) eine einheitliche
Lösung gefunden werden.

Jahreshauptversammlung der
Jagdgenossenschaft Aderstedt

Am Samstag, den 08.03.2008, 15:00
Uhr findet die Jahreshauptversammlung
2008 der Jagdgenossenschaft Aderstedt
in der Jagdhütte am Weinberg statt.

Tagesordnung:
1. Stand der Jagdpacht
2. Kassenstand
3. Entwicklung des Wildbestandes
4. Abstimmung zur Aufnahme eines
Mitpächters in die Pächtergemeinschaft
5. Verschiedenes

Wir bitten um rege Teilnahme der
Mitglieder der Jagdgenossenschaft.

Der Vorstand

Lehrgang zum Erwerb 
des Sportbootführ erscheins
Am 01. März beginnt beim „Bernburger
Maritimen Club“ e. V. ein neuer
Lehrgang zum Erwerb des Sportboot-
führerscheins für die Seefahrt.
Telefonische Anmeldungen nimmt Gerd
Block bis zum 08. Februar 2008 unter 
01 77 5 24 03 38 oder unter (0 34 71) 
33 32 68 entgegen.

1. Der Gemeinderat der Gemeinde
Gröna hat durch Beschluss vom 6.
Dezember 2007 festgesetzt, dass die
Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde
Gröna am

Sonntag, dem 4. Mai 2008,
in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr

stattfindet. Eine möglicherweise notwen-
dige Stichwahl findet am

Sonntag, dem 18. Mai 2008, in derZeit
von 08:00 bis 18:00 Uhrstatt.

Ich weise darauf hin, dass Staatsange-
hörige aus anderen Mitgliedstaaten der

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Amtliche Bekanntmachung des Wahltermins für die
Wahl des Bürgermeisters derGemeinde Gröna 

gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz

Europäischen Union nach den für
Deutsche geltenden Voraussetzungen
wahlberechtigt und wählbar sind. Ferner
weise ich darauf hin, dass sie nicht wähl-
bar sind, wenn sie nach den deutschen
oder den Rechtsvorschriften des Staates,
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen,
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder
sie infolge Richterspruchs die
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter verloren
haben. 
Bewerben sich Staatsangehörige aus
anderen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union zur Wahl, so haben sie
mit der Bewerbung um das Amt des
Oberbürgermeisters gegenüber der
Gemeinde eine Versicherung nach dem
Muster der Anlage 8 a zur Kommu-
nalwahlordnung abzugeben, dass sie
nach den Rechtsvorschriften des Staates,
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen,
nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen
sind oder infolge Richterspruchs die
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter verloren
haben.

2. Das Ende der Einreichungsfrist wurde
auf Montag den 7. April 2008 festge-
setzt.

Gröna, 25. Januar 2008

Stier
Wahlleiterin

Rathaus geschlossen
Das Rathaus bleibt am Freitag, 29.
Februar, aus organisatorischen Gründen
für den öffentlichen Besucherverkehr
geschlossen.

M e l d u n g e n
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Sprechstunden derSchiedsstelle

Dienstag, 12.02., Schiedsstelle Bernburg/Gröna (II):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 215.

Dienstag, 04.03., Schiedsstelle Bernburg/Aderstedt (I):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 215.

Auskünfte zum Zuständigkeitsbereich:
Tel. (0 34 71) 6 59 - 4 25 (Frau Jäntsch).

Das Rechtsamt informiert:

Sitzungskalender
Februar 2008

Haushalts- u- Finanzausschuss:
Dienstag, 12.02., Ratssaal

Hauptausschuss:
Donnerstag, 14.02., Ratssaal

Stadtrat:
Donerstag, 28.02., Ratssaal

Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern dieses Monats,
vor allem unseren älteren Jubilaren 

und wünschen ihnen 
Glück und Gesundheit!

Die Sprechzeiten in den Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Amtliche Bekanntmachung des Termins für die
Bürgeranhörung in der Gemeinde Gröna über
die Eingliederung in die Stadt Bernburg (Saale)

Der Gemeinderat der Gemeinde Gröna hat durch Beschluss
vom 6. Dezember 2007 festgesetzt, dass am

Sonntag, 04. Mai 2008,
in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr

eine Bürgeranhörung über die Eingliederung der Gemeinde
Gröna in die Stadt Bernburg (Saale) stattfindet. 

Die Bürger der Gemeinde Gröna werden zu folgender Frage
angehört:

„Sind Sie mit der Eingliederung der Gemeinde Gröna in
die Stadt Bernburg (Saale) mit Wirkung zum 01. Januar

2010 einverstanden?“

Bernburg (Saale), 28. Januar 2008

Stier
Wahlleiterin
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Wasserwehrsatzung derVerwaltungsgemeinschaft Bernburg

Aufgrund des § 175 Satz 5 des
Wassergesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. April 2006 (GVBl.
LSA S. 248) und § 6 Abs. 1 Satz 2 der
Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt vom 5. Oktober 1993
(GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert
durch Art. 1 des Gesetzes vom 16.
November 2006 (GVBl. LSAS. 522) hat
der Gemeinschaftsausschuss der
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg in
seiner Sitzung am 13. November 2007
folgende Satzung beschlossen.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die Verwaltungsgemeinschaft (VG)
Bernburg richtet einen Wach- und
Hilfsdienst für Wassergefahr
(Wasserwehr) ein.

(2) Wasserwehr im Sinne dieser Satzung
schließt Maßnahmen ein, zu denen die
VG  Bernburg nach den §§ 174 und 175
des Wassergesetzes für das Land
Sachsen-Anhalt verpflichtet ist.

(3) Maßnahmen der Wasserwehr zur
Unterstützung der Wasserbehörde sind
geboten, wenn durch Hochwasser,
Eisgang und anderen Ereignisse Anlagen
oder Einrichtungen des Hochwasser-
schutzes oder Überschwemmungsgebie-
ten Gefahren drohen (Wassergefahr)
oder bereits eingetreten sind.

§ 2
Einrichtung und Aufgaben der

Wasserwehr

(1) Die VG Bernburg trifft zur
Unterstützung der Wasserbehörde bei
der Abwehr der in § 1 Abs. 3 beschriebe-
nen Gefahren die erforderlichen perso-
nellen, sachlichen und organisatorischen
Maßnahmen. Sie hält die hierfür erfor-
derlichen Hilfsmittel bereit.

(2) Für die in der Verordnung über den
Hochwassermeldedienst (HWM VO)
vom 18. August 1997 (GVBl. LSAS.
778), geändert durch § 4 der Verordnung
vom 5. Dezember 2001 (GVBl. LSAS.
536), aufgeführten Gewässer und für die
in der Hochwassermeldeordnung
(HWMO) vom 27. August 1998 (MBl.
LSA S. 2103), in der jeweils gültigen

Fassung, genannten Hochwasser-
meldepegel, ergeben sich ab der
Ausrufung der Alarmstufe III für die
Wasserwehr insbesondere folgende
unterstützende Aufgaben:

1. Wachdienst

a) Beobachtung der Wasser-
standsentwicklung und Eisführungen
sowie Beurteilung dieser im Hinblick
auf die Bedrohung der Bevölkerung
sowie Hab und Gut;

b) Beobachtung und Beur-
teilung der Einrichtungen, die Wasser-
und Eisgefahr abwenden sollen (Deiche,
Dämme, Ufermauern, Wehre, Siele,
Schöpfwerke, mobile Pumpanlagen u.
dgl.);

c) Beobachtung bedrohter
Objekte (Brücken/Durchlässe, Gebäude
am Ufer, Produktionsanlagen u. dgl.);

2. Hilfsdienst

a) bei der Bekämpfung beste-
hender Hochwasser- und Eisgefahren;

b) bei der Sicherung und Repa-
ratur von Schadstellen an Deichen;
Aufkadung und Verstärkung;

c) bei der Sicherung der
Funktionstüchtigkeit von wasserwirt-
schaftlichen Anlagen (Siele, Schöpf-
werke, mobile Pumpanlagen u. dgl.)

d) bei der Sicherung und bei der
durch die zuständige Behörde angeord-
neten Räumung gefährdeter Gebäude;

e) bei der Sicherung von
Brücken;

f) Vorhaltung, Vervoll-
ständigung und Pflege der Hoch-
wasserschutzlager im Gebiet der VG
Bernburg.

Die Wasserwehr kann  an sonstigen
Gewässern im Gebiet der VG Bernburg
entsprechend tätig werden, wenn die
Hochwasserlage dies erfordert.
Über die eingeleiteten Maßnahmen ist
die zuständige Wasserbehörde durch den
Leiter Wasserwehr zu informieren.

Die Wasserwehr kann auch vor der
Ausrufung der Alarmstufe III eingesetzt
werden, wenn der Oberbürgermeister der
Trägergemeinde Stadt Bernburg (Saale)
dies anordnet. 

(3) Der Oberbürgermeister der Träger-
gemeinde hat in Abstimmung mit der
Wasserbehörde für die Alarmierung und
den Einsatz der Wasserwehr einen
Hochwasseralarm- und Einsatzplan zu
erstellen und mindestens jährlich oder
aus konkretem Anlass fortzuschreiben.
Der Plan und die Fortschreibung ist den
in dem Plan genannten Personen bekannt
zu geben. Ebenso ist der Umfang der
vorzuhaltenden Hochwasserbekämp-
fungsmittel mit der Wasserbehörde abzu-
stimmen. 

(4) Der Oberbürgermeister der
Trägergemeinde stellt darüber hinaus
einen Organisationsplan für die
Wasserwehr auf, der mindestens folgen-
de Angaben beinhaltet:

1. den von ihm bestimmten
Leiter, seine Stellvertreter und die weite-
ren Mitglieder der Wasserwehr,

2. den Versammlungsort,

3. die Art der Alarmierung,

4. die Beschreibung und
Bezeichnung der Deich- und Fluss-
abschnitte und der Hochwasser-
schutzanlagen,

5. das Verzeichnis der Hoch-
wasserbekämpfungsmittel,

6. die Lagerorte der Hoch-
wasserbekämpfungsmittel,

7. die Ablösung und Ver-
sorgung,

8. die Nachrichtenübermittlung.

Der Organisationsplan ist bekannt zu
machen.

(5) Der VG Bernburg obliegt die Aus-
und Weiterbildung der Mitglieder der
Wasserwehr.
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§ 3 Zuständigkeit

(1) Für die Unterstützung der Wasser-
behörde bei der Abwehr der in § 1 Abs. 3
beschriebenen Gefahren ist der
Oberbürgermeister der Trägergemeinde
zuständig. Er ruft entsprechend § 2 Abs.
2 den Einsatzfall für die Wasserwehr aus.

(2) Der Leiter der Wasserwehr leitet den
Einsatz der Wasserwehr vor Ort. Er hat
den Weisungen der zuständigen
Wasserbehörde Folge zu leisten.

§ 4
Verfahren zurAufstellung der

Wasserwehr

(1) Der Oberbürgermeister der
Trägergemeinde kann zum Dienst in der
Wasserwehr auswählen:

1. die zu ehrenamtlicher
Mitarbeit verpflichteten Bürger,

2. Mitarbeiter der Verwaltung
der Stadt Bernburg (Saale) und des
Betriebshofes,

3. Freiwillige Bürger, die ihren
Hauptwohnsitz in der VG Bernburg
haben.

(2) Die nach Absatz 1 Nr. 1 und 3 ausge-
wählten Personen werden vom
Oberbürgermeister der Trägergemeinde
zum ehrenamtlichen Dienst in der
Wasserwehr bestellt. Bürger, die sich
freiwillig für den Dienst in der
Wasserwehr melden, sind vorrangig zu
bestellen. Die Bestellung enthält:

1. die Bezeichnung der ehren-
amtlichen Tätigkeit,

2. den Beginn und, sofern nicht
unbefristet, das Ende der Dienstpflicht,

3. den Versammlungsort im
Falle einer Alarmierung,

4. die während des Dienstes in
der Wasserwehr zu beachtenden

Pflichten.

(3) Der zur ehrenamtlichen Tätigkeit
Verpflichtete kann den Dienst in der
Wasserwehr nur aus wichtigen Gründen
ablehnen oder sein Ausscheiden verlan-
gen. Als wichtiger Grund ist es insbeson-
dere anzusehen, wenn der Verpflichtete
durch sein Alter, seine Berufs- oder
Familienverhältnisse, seinen Gesund-
heitszustand oder sonstige in seine
Person liegende Umstände an der Über-
nahme des Dienstes in der Wasserwehr
verhindert ist.

§ 5
Ersatz von Auslagen und

Verdienstausfall

(1) Die nach § 4 Abs. 2 bestellten
Personen haben Anspruch auf Ersatz
ihrer Auslagen und ihres Verdienst-
ausfalls. Erstattungen erfolgen nur auf
Antrag. Anträge sind am Ende des nach-
folgenden Monats, in dem der Anspruch
entstanden ist, bei der VG Bernburg zu
stellen.

(2) Nichtselbständigen wird der tatsäch-
lich entstandene und nachgewiesene
Verdienstausfall ersetzt.

(3) Selbständigen wird der
Verdienstausfall in Form eines pauscha-
len Durchschnittssatzes in Höhe von
12,50 EURO/Stunde ersetzt. Ein
Anspruch auf entgangenen Arbeits-
verdienst besteht für maximal 8
Stunden/Tag.

(4) Bei Personen, die keinen Verdienst
haben, gilt als Verdienstausfall das ent-
standene Zeitversäumnis. Für dieses
Zeitversäumnis wird ein Stundensatz
erstattet, sofern dieses nur durch die
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausge-
glichen werden kann, in Höhe von 7,50
EURO. Ein Anspruch auf Erstattung von
Zeitversäumnis besteht für maximal 8
Stunden/Tag.

(5) Der auf den entgangenen
Arbeitsverdienst entfallende Arbeit-

geberanteil zur Sozialversicherung wird
erstattet, soweit dieser zu Lasten des
Entschädigungsberechtigten an den
Sozialversicherungsträger abgeführt
wird.

(6) Die Ansprüche auf Ersatz von
Auslagen und Verdienstausfall erlöschen
ein Jahr nach dem Ende des Monats, in
dem sie entstanden sind.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt gem. § 175
des Wassergesetzes für das Land
Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 29
der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt, wer ohne wichtigen
Grund

1. die Übernahme des Dienstes
in der Wasserwehr ablehnt,

2. trotz der Bestellung nach § 4
Abs. 2 die Ausübung des Dienstes in der
Wasserwehr verweigert.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des §
36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung
der Bekanntmachung vom 19. Februar
1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert
durch Artikel 24 des Gesetzes vom 22.
Dezember 2006 (BGBl. I S. 3416), ist
der Oberbürgermeister der Träger-
gemeinde.

§ 7 In-Kraft-T reten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.

Bernburg (Saale), 27. Dezember 2007

R i e c h e
Oberbürgermeister
der Trägergemeinde

Die vorbezeichnete Wasserwehrsatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Bernburg
bedarf der Genehmigung des
Salzlandkreises als untere Wasser-
behörde gemäß § 175 Wassergesetz für
das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA)
vom 12. April 2006 (GVBl. KLSA S.

248).

Nach Einsicht in die Wasserwehrsatzung
wurde die Genehmigung des Salz-
landkreises am 17. Dezember 2007
erteilt.

Bernburg (Saale), 27. Dezember 2007

R i e c h e
Oberbürgermeister
der Trägergemeinde
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Landesamt für Vermessung und
Geoinformation Sachsen-Anhalt

Bekanntmachung überden Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit 
des Beschlusses überdie vereinfachte Umlegung fürdas Gebiet

„Richard-Rösicke-Straße“ in Bernburg (Saale), Teilgebiet 2

Der am 31.05.2007 gefasste Beschluss
über die vereinfachte Umlegung nach
dem Baugesetzbuch für das Gebiet 

„Richard-Rösicke-Straße“ in
Bernburg (Saale), Teilgebiet 2,

ist am 15.12.2007 unanfechtbar gewor-
den. Von der Inkraftsetzung sind die fol-
genden bisherigen Grundstücke betrof-
fen:

Gemarkung:Bernburg, Flur: 1

Alte Flurstücke: 18/67, 18/68, 18/69,
18/70, 18/71, 18/72, 18/73, 18/74, 18/75,
1006, 1016, 1018.

Neue Flurstücke:1019, 1020, 1021,
1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027,
1028, 1029, 1030, 1031, 1032.

Mit der Bekanntmachung wird der bis-
herige Rechtszustand durch den im

Beschluss vorgesehenen neuen Rechts-
zustand ersetzt. Die Bekanntmachung
schließt die Einweisung der neuen
Eigentümer in den Besitz der zugeteilten
Grundstücke oder Grundstücksteile ein.
Soweit sich aus dem Beschluss nichts
anderes ergibt, geht das Eigentum an den
ausgetauschten oder zugewiesenen
Grundstücksteilen lastenfrei auf die
neuen Eigentümer über. Ausgetauschte
und zugewiesene Grundstücke und
Grundstücksteile werden Bestandteil des
Grundstückes, dem sie zugewiesen wer-
den. Dingliche Rechte an diesem
Grundstück erstrecken sich auf die zuge-
wiesenen Grundstücksteile.

Der Beschluss über die vereinfachte
Umlegung kann bis zur Berichtigung des
Grundbuches im Landesamt für
Vermessung und Geoinformation
Sachsen-Anhalt, Elisabethstraße 15 in
06847 Dessau-Roßlau, von jedem einge-
sehen werden, der ein berechtigtes

Interesse darlegt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Verwaltungsakt kann
innerhalb eines Monats, vom Tage nach
der Bekanntgabe an gerechnet,
Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist schriftlich beim
Landesamt für Vermessung und Geo-
information Sachsen-Anhalt, Elisabeth-
straße 15 in 06847 Dessau-Roßlau, ein-
zulegen oder dort zur Niederschrift zu
erklären. Der Widerspruch soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Zur
Begründung dienende Tatsachen und
Beweismittel sollen angegeben werden. 

Dessau-Roßlau, 07. Januar 2008

( S i e g e l )

Im Auftrag
Volkmar Döring

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt
Ferdinand-von-Schill-Str. 24,
06644 Dessau-Roßlau

Flurber einigungsverfahren Ortsumgehung Bernburg (Saale), B6n
Verf.-Nr. 611-17AZ2046
Landkr eis: Salzlandkreis

Ladung zum Anhörungstermin nach § 32 Flurbereinigungsgesetz

Als Nachweisungen über die Ergebnisse
der Wertermittlung der Grundstücke des
Flurbereinigungsgebietes liegen

- der Wertermittlungsrahmen sowie
- die Wertermittlungskarten

zur Einsichtnahme für die Beteiligten in
der Zeit vom

13. bis 27. Februar2008,
Montag - Donnerstag, von 08:30 bis
12:00 Uhr und 12:30 - 15:30 Uhr,
und Freitag von 08:30 bis 13:00 Uhr,

im Amt für Landwir tschaft,
Flurneuordnung und Forsten Anhalt,
Kavalierstr. 31, Eingang über
Nantegasse/Hobuschgasse,
06844 Dessau-Roßlau, Zimmer2.14

sowie am
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28. Februar 2008,
von 09:00 bis 12:00 Uhrund 12:30 bis
16:00 Uhr,

im Tagungsraum derLandesanstalt
für Landwir tschaft, Forsten und 
Gartenbau in Bernburg-Str enzfeld,
Str enzfelderAllee 22

aus.

Der Termin zur Anhörung der
Beteiligten über die Ergebnisse der
Wertermittlung wird 
bestimmt auf

Donnerstag, den 28. Februar2008, um
16:00 Uhr, im Tagungsraum der
Landesanstalt für Landwir tschaft,
Forsten und Gartenbau in Bernburg-
Str enzfeld, Str enzfelderAllee 22.

Ein Beauftragter des Amtes für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und
Forsten Anhalt wird die Wertermittlung
im Anhörungstermin erläutern.

Zu diesem Termin werden die
Beteiligten hiermit geladen.

Die Beteiligten können im Anhö-
rungstermin und während der Dauer der
Auslegung Einwendungen gegen die
Ergebnisse der Wertermittlung sämt-
licher, nicht nur der eigenen in das
Verfahren eingebrachten, Grundstücke
schriftlich erheben oder zur Nieder-
schrift vor der Flurbereinigungsbehörde
vorbringen. Das Ergebnis der Überprü-
fung wird jedoch nicht mitgeteilt. Nach
Behebung begründeter Einwendungen
stellt das Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Anhalt die
Ergebnisse der Wertermittlung fest und
gibt den Feststellungsbeschluss öffent-
lich bekannt. Hierbei werden die
Nachweisungen über die Ergebnisse der
Wertermittlung einschließlich des
Ergebnisses der Überprüfung der
Einwendungen noch einmal zur
Einsichtnahme für die Beteiligten ausge-
legt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass

1. gegen die Feststellung der
Ergebnisse der Wertermittlung nach
ihrer öffentlichen Bekanntmachung
innerhalb eines Monats Widerspruch
erhoben werden kann,

2. die Feststellung der
Ergebnisse der Wertermittlung für das
ganze Flurbereinigungsgebiet gilt. Sie
ist, sobald sie unanfechtbar gewordenen
ist, für alle Beteiligte bindend.

Falls keine Einwendungen erhoben und
keine Auskünfte erwünscht werden, ist
ein Erscheinen beim Termin nicht erfor-
derlich.

Dessau, 09.01.2008

(Siegel)

Brockmann

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Bekanntgabe derBeschlüsse des Stadtrates vom 13. Dezember2007

ÖFFENTLICHER TEIL:

Jahresrechnung 2006 und Entlastung
des Oberbürgermeisters für das
Haushaltsjahr 2006, 
Beschl.-Nr. 634/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt gem. § 108 Abs. 3 GO LSA
die geprüfte Jahresrechnung 2006 und
erteilt dem Oberbürgermeister der Stadt
Bernburg (Saale) die Entlastung für die
Haushaltsführung.
Abstimmung:29 Ja-Stimmen, 
(1 Befangenheit)

Haushaltskonsolidierungskonzept der
Stadt Bernburg (Saale), 
Beschl.-Nr. 630/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt das Haushaltskonsolidie-
rungskonzept 2008 der Stadt Bernburg
(Saale) in der vorliegenden Fassung mit
den Zielen, dass ab 2012 dauerhaft keine
neuen Fehlbeträge mehr entstehen und
im Jahr 2015 alle Fehlbeträge abgebaut
sind. Abstimmung:30 Ja-Stimmen

Haushaltssatzung 2008 der Stadt
Bernburg (Saale), Beschl.-Nr. 629/97
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)

beschließt die Haushaltssatzung 2008
der Stadt Bernburg (Saale) in der vorlie-
genden Fassung. Abstimmung:30 Ja-St.

Entwurf der Gebietsänderungsverein-
barung Alsleben, Beschl.-Nr. 649/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
ermächtigt den Oberbürgermeister,
Verhandlungen zum Abschluss einer
Gebietsänderungsvereinbarung mit der
Stadt Alsleben (Saale) auf der Grundlage
des in der Anlage vorgelegten Entwurfes
zu führen. Abstimmung:30 Ja-Stimmen

Entwurf der Gebietsänderungsverein-
barung Plötzkau, Beschl.-Nr. 650/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
ermächtigt den Oberbürgermeister,
Verhandlungen zum Abschluss einer
Gebietsänderungsvereinbarung mit der
Gemeinde Plötzkau auf der Grundlage
des in der Anlage vorgelegten Entwurfes
zu führen. Abstimmung:30 Ja-Stimmen

Entwurf der Gebietsänderungsverein-
barung Schackstedt, 
Beschl.-Nr. 651/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
ermächtigt den Oberbürgermeister,
Verhandlungen zum Abschluss einer

Gebietsänderungsvereinbarung mit der
Gemeinde Schackstedt auf der Grund-
lage des in der Anlage vorgelegten
Entwurfes zu führen.
Abstimmung:30 Ja-Stimmen

Satzung zur Aufhebung der
Erschließungsbeitragssatzung der
Gemeinde Aderstedt,
Beschl.-Nr. 623/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt gem. § 7 Abs. 1 der
Gebietsänderungsvereinbarung zwi-
schen der Stadt Bernburg (Saale) und der
Gemeinde Aderstedt vom 14.10.2002 die
Satzung zur Aufhebung der Er-
schließungsbeitragssatzung der Gemein-
de Aderstedt vom 23.01.1997 gemäß
Anlage. Abstimmung:30 Ja-Stimmen

Satzung zur Aufhebung der
Straßenausbaubeitragssatzung über
die Erhebung einmaligerBeiträge für
die öffentlichen Verkehrsanlagen der
Gemeinde Aderstedt, 
Beschl.-Nr. 624/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt gem. § 7 Abs. 1 der
Gebietsänderungsvereinbarung zwi-
schen der Stadt Bernburg (Saale) und der
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Gemeinde Aderstedt vom 14.10.2002 die
Satzung zur Aufhebung der Straßen-
ausbaubeitragssatzung über die Erhe-
bung einmaliger Beiträge für die öffent-
lichen Verkehrsanlagen der Gemeinde
Aderstedt vom 08.02.2002 gemäß
Anlage. Abstimmung:30 Ja-Stimmen

Aufhebung der Richtlinie über die
Stundung von Straßenausbau-
beiträgen der Gemeinde Aderstedt,
Beschl.-Nr. 625/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt gem. § 7 Abs. 1 der
Gebietsänderungsvereinbarung zwi-
schen der Stadt Bernburg (Saale) und der
Gemeinde Aderstedt vom 14.10.2002 die
Aufhebung die Richtlinie über die
Stundung von Straßenausbaubeiträgen
der Gemeinde Aderstedt  in der Fassung
der 1. Änderung vom 24.10.2001 gemäß
Anlage. Abstimmung:30 Ja-Stimmen

Satzung zur Aufhebung der Satzung
zur Regelung des Kostenersatzes für
Leistungen der Freiwilligen Feuer-
wehr der Gemeinde Aderstedt,
Beschl.-Nr. 627/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt gem. § 7 Abs. 1 der
Gebietsänderungsvereinbarung zwi-
schen der Stadt Bernburg (Saale) und der
Gemeinde Aderstedt vom 14.10.2002 die
Satzung zur Aufhebung der Satzung zur
Regelung des Kostenersatzes für
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr
der Gemeinde Aderstedt vom
27.02.1998 zum 01.01.2008 gemäß
Anlage. Abstimmung:30 Ja-Stimmen

Satzung für die öffentlichen
Spielplätze der Stadt Bernburg
(Saale), Beschl.-Nr. 631/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt die „Satzung der Stadt
Bernburg (Saale) über die öffentlichen
Spielplätze (Spielplatzsatzung)“ gemäß
Anlage. Abstimmung:29 Ja-St., 1 Enth.

Mietver trag Neue Straße 41 -
Ausübung des Optionsrechtes,
Beschl.-Nr. 633/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt, das Grundstück Neue Straße
41 unbefristet zu mieten.
Abstimmung:30 Ja-Stimmen

Bebauungsplan Nr. 59 mit dem
Kennwort „Stadtteilzentrum Südost“,
hier: Billigung des Entwurfes, 
Beschl.-Nr. 639/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
billigt den Entwurf des Bebauungsplanes

Nr. 59 mit dem Kennwort
„Stadtteilzentrum Südost“ und dessen
Begründung in der vorliegenden Fas-
sung und bestimmt ihn zur öffentlichen
Auslegung sowie zur Behördenbe-
teiligung. Abstimmung:30 Ja-Stimmen

Wir tschaftsplan „Stadtsanierung“ für
das Haushaltsjahr2008, 
Beschl.-Nr. 642/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt den Wirtschaftsplan Städte-
bauliche Sanierungs- und Entwicklungs-
maßnahme „Altstadt“ Bernburg für das
Haushaltsjahr 2008.
Abstimmung:30 Ja-Stimmen

Wir tschaftsplan „städtebaulicher
Denkmalschutz“ für das Haushalts-
jahr 2008, Beschl.-Nr. 643/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt den Wirtschaftsplan städte-
baulicher Denkmalschutz „Talstadt und
Bergstadt mit Schloss“ für das
Haushaltsjahr 2008 mit folgendem
Zusatz: Die Ausgaben für den 1. BA
Nordfassade und Tafelrunde sind mit
einem Sperrvermerk zu versehen.
Auszahlungen erfolgen nur, wenn ein
entsprechend gültiger Mietvertrag dem
Stadtrat vorgelegt bzw. abgeschlossen
wurde. Abstimmung:30 Ja-Stimmen

Wir tschaftsplan „Stadtumbau Ost“
für das Haushaltsjahr2008, 
Beschl.-Nr. 645/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt den Wirtschaftsplan für das
Förderprogramm „Stadtumbau Ost“ für
das Haushaltsjahr 2008.
Abstimmung:30 Ja-Stimmen

Wir tschaftsplan „Soziale Stadt“ für
das Haushaltsjahr2008, 
Beschl.-Nr. 646/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt den Wirtschaftsplan für das
Förderprogramm „Stadtteile mit beson-
derem Entwicklungsbedarf - die soziale
Stadt“ für das Haushaltsjahr 2008.
Abstimmung:30 Ja-Stimmen

Bestätigung des Sitzungsplanes für
das Jahr2008
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
bestätigt den Sitzungsplan für das Jahr
2008 mit den Änderungen gem. des
Antrages von Herrn Weigelt.
Abstimmung:30 Ja-Stimmen

NICHTÖFFENTLICHE TEIL:

Einlegung von Rechtsmitteln, 

Beschl.-Nr. 640/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt:
Wegen des angeblichen Bescheids der
BvS vom 16.12.1998 und der
Entscheidung des Bundesamtes für zen-
trale Dienste und offene Vermö-
gensfragen vom 30.07.2007 zur
Ablehnung der Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand erhebt die Stadt Bernburg
(Saale) Klage vor dem zuständigen
Verwaltungsgericht bzw. werden die zur
Verfügung stehenden Rechtsmittel ein-
gelegt.
Abstimmung:27 Ja-St., 2 Enthaltungen

Überplanmäßige Ausgabe im Zusam-
menhang mit der Umschuldung eines
Darlehens, Beschl.-Nr. 641/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt zur Deckung der Tilgungsrate
2007 für das umgeschuldete Darlehen
eine überplanmäßige Ausgabe von ins-
gesamt 84.400,00 EUR. Zur Deckung
wird die HHST 8800.34030 -
Ausgleichszahlungen für Kommunal-
objekte - herangezogen.
Abstimmung:28 Ja-Stimmen

Verkauf eines Grundstückes auf dem
Gewerbe- und Industriegebiet
Bernburg (Saale)/West an der A14,
Baufeld II, Beschl.-Nr. 652/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt den Verkauf einer Teilfläche
von ca. 3.000 qm des Grundstücks in der
Gemarkung Bernburg (Saale), Flur 72,
Flurstück 1008.
Sämtliche mit dem Verkauf entstehenden
Kosten übernimmt der Erwerber. Etwaig
anfallende Vermessungskosten trägt der
Erwerber. Abstimmung:29 Ja-Stimmen

Städtebaulicher Vertrag - Teil II, hier:
„Erschließung eines Teilgebietes des
B.-Planes Nr. 1/97“, Beschl.-Nr. 655/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
erteilt seine Zustimmung zum städtebau-
lichen Vertrag Teil II „Erschließung
eines Teilgebietes des B.-Planes Nr.
1/97“. Abstimmung:26 Ja-St., 1 Nein-
Stimme, 2 Enthaltungen

Erlass von Grundsteuern und
Straßenreinigungsgebühren,
Beschl.-Nr. 658/07
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt, Grundsteuer und die
Straßenreinigungsgebühren zu erlassen. 
Abstimmung:27 Ja-Stimmen, 2 Enth.

Personalangelegenheit Rechnungs-
prüfungsamt, Beschl.-Nr. 656/07
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Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt die Einarbeitung einer unbe-
fristeten Teilzeitstelle für das
Rechnungsprüfungsamt mit einer

wöchentlichen Arbeitszeit von 30
Stunden in der Entgeltgruppe 9 in den
Stellenplan 2008 und stimmt der exter-
nen Ausschreibung dieser Stelle zu.

Abstimmung: 26 Ja-Stimmen, 1 Nein-
Stimme, 2 Enthaltungen

Alle öffentlichen Beschlussvorlagen mit den zugehörigen Anlagen liegen im Stadtratsbüro der Stadt Bernburg (Saale),
Schloßgartenstraße 16, 06406 Bernburg (Saale), zur Einsicht aus.

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Öffentliche Auf forderung zur Anmeldung der Schulanfänger
des Schuljahres 2009/2010

1. Grundschule „Adolf Diesterweg“
Altstädter Kir chhof 2
Tel./Fax: 35 38 64

Aderstedter Straße
Altenburger Chaussee
Altstädter Kirchhof
Am Felsenkeller
Am Gutshof
Am hohen Ufer
Am Kloster
Am Platz der Jugend
Am Provianthaus
Am Rodelberg
Am Rosenhag
Am Weinberg
Am Werder
Am Ziegelkolk
An der Aue
An der Röße
Bodekoppel
Bodestraße
Breite Straße
Bunsenstraße
Buschweg
Fährgasse
Feldstraße
Galileistraße
Gartenstraße
Gnetzendorfer Weg

Die Anmeldung der im Schuljahr
2009/2010 einzuschulenden Kinder
durch die Erziehungsberechtigten hat am
21. Februar 2008 in der jeweiligen
Grundschule, in deren Schulbezirk die
Kin-der ihren ständigen Wohnsitz haben,
zu erfolgen.
Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis
zum 30. Juni 2009 das 6. Lebensjahr
vollendet haben. Kinder, die bis zum 30.
Juni 2009 das 5. Lebensjahr vollendet
haben, können angemeldet werden.
Bei der Anmeldung ist die

Geburtsurkunde des Kindes oder das
Familienstammbuch vorzulegen.

Anmeldezeiten:
Donnerstag, 21.02.2008, in derZeit
von 09:00 bis 12:00 Uhrund 13:00 bis
17:00 Uhr.
Wünschen Eltern den Besuch einer
Schule in freier Trägerschaft, ist der ent-
sprechend des Wohnsitzes zuständigen
Grundschule der Name und die Anschrift
der Grundschule in freier Trägerschaft,
in die das Kind eingeschult werden soll,

mitzuteilen.

Nachfolgend die Übersicht über die
Schulbezirke der Grundschulen der Stadt
Bernburg (Saale).

Bernburg (Saale), 09. Januar 2007

R i e c h e
Oberbürgermeister

Schulbezirke derGrundschulen derStadt Bernburg (Saale)

Goetheweg
Große Wasserreihe
Güstener Straße
Gutenbergstraße
Heinrich-Hertz-Straße
Hellriegelstraße
Herta-Lindner-Straße
Horst-Heilmann-Straße
Ilberstedter Straße
John-Schehr-Straße
Julius-Brumme-Straße
Kahnsgasse
Kanzlerstraße
Kastanienweg
Keßlerstraße
Kleine Wasserreihe
Klostergasse
Klosterwinkel
Kopernikusstraße
Korngasse
Krumbholzallee
Krumbholzstraße
Lessingstraße
Magdeburger Chaussee
Magdeburger Straße
Malthe-Bruun-Straße
Markt
Mittelstraße
Moorweg
Nernststraße

Nicolaistraße
Nienburger Straße
Nordstraße
Otto-Lange-Straße
Otto-Siegel-Straße
Prof.-Oberdorf-Siedlung
Rathmannsdorfer Straße
Regierungsgasse
Rößeberg
Rosinenberg
Schäferberg
Schillerstraße
Schulberg
Seegasse
Solbadstraße
Staßfurter Straße
Strenzfelder Allee
Theodor-Römer-Straße
Van-Beek-Straße
Vor dem Nienburger Tor
Wachgasse
Wallstraße
Werner-Kube-Straße
Winzergasse
Zeppelinstraße
Ortsteil Aderstedt
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2. Grundschule 
„Johann Wolfgang von Goethe“
Waisenhausstraße 15
Tel./Fax: 62 11 97

Albrechtstraße
Alte Ziegelei
Am Sportplatz
Am Stadtbad
An der Überfahrt
Antoinettenstraße
Bärstraße
Berggasse
Blumenstraße
Bornstraße
Böttchergasse
Brahlenberg
Brunnenstraße
Bruno-Hinz-Straße
Bungeweg
Chomutovstraße
Christianstraße
Damaschkestraße
Dr.-John-Rittmeister-Str.
Dürerring
Fischergasse
Freiheit
Friedensallee 1 - 8
Friedrich-List-Straße
Glück-Auf-Siedlung
Gnetscher Weg
Große Einsiedelsgasse
Hagemannstraße
Hallesche Straße
Hans-Günther-Straße
Heinrich-Zille-Straße
Herrmann-Oppenheim-Straße
Holbeinweg
Jacobstraße
Johannisstraße
Käthe-Kollwitz-Straße
Kirschberg
Kleine Einsiedelsgasse
Kleine Wilhelmstraße
Kügelgenweg
Kugelweg
Kustrenaer Straße
Kustrenaer Weg
Lange Straße
Leipziger Straße
Leopoldstraße
Liebigstraße
Lindenplatz
Louis-Braille-Platz
Moritz-Fränkel-Straße
Mühlstraße
Münzgasse
Neubornaer Straße
Nitraer Straße
Olga-Benario-Straße
Oswald-Croll-Straße
Paldamusstraße
Pestalozzistraße

Querstraße
Richard-Neuendorff-Straße
Ringgasse
Robert-Kirchhoff-Straße
Robert-Koch-Straße
Röntgenstraße
Rosenstraße
Saalplatz
Saalweg
Salzweg
Schäferstraße
Schenktreppe
Schloßgartenstraße
Schloßstraße
Semmelweisstraße ab Nr. 25
Siedlung
Stiftstraße
Straße Fourmies
Tarnowskie-Gory-Straße
Theaterstraße
Tilde-Klose-Straße
Waisenhausstraße
Wasserturmstraße
Wilhelmstraße
Gemeinde Gröna

3. Grundschule „Am ZepzigerWeg“
Heinrich-Rau-Straße 10
Tel./Fax: 31 12 08

Ahornweg
Albert-Schweitzer-Ring
Behringstraße
Birkenweg
Dietrich-Bonhoeffer-Straße
Ehrlichstraße
Erich-Besser-Straße
Eschenweg
Fliederweg
Hallesche Landstraße
Heinrich-Rau-Straße
Kalistraße
Karl-Marx-Straße
Knoblochstraße
Krummacherring
Löfflerstraße
Lucas-Cranach-Straße
Martin-Niemöller-Straße
Moldenhauerstraße
Paul-Schneider-Straße
Platanenring
Robinienweg
Semmelweisstraße 1 - 24
Stauffenbergstraße
Ulmenweg
Virchowstraße
Zepziger Weg

4. Grundschule "Franz Mehring"
Karlstraße 40
Telefon/Fax: 31 11 94

Am Ausladeplatz
Amselstraße
Am Stadtrand
Am Winkel
An der Fuhne
An der Lehmkiete
An der Schwemme
Andreasstraße
Annenstraße
August-Bebel-Straße
Auguststraße
Baalberger Chaussee
Baalberger Kreisstraße
Baalberger Straße
Bahnhofstraße
Bauerngasse
Beethovenstraße
Breitscheidplatz
Clara-Zetkin-Platz
Der Posthof
Dessauer Straße
Domänengasse
Ernst-Barlach-Straße
Ernst-Grube-Straße
Eugen-Richter-Straße
Feldweg
Franzstraße
Friedensallee ab Nr. 9
Friedenshall
Friedrich-Engels-Straße
Friedrichstraße
Fritz-Kraft-Straße
Fuhnenstraße
Gröbziger Straße
Große Schloßbreite
Hegebreite
Hegestraße
Heinrich-Peus-Straße
Herrmann-Löns-Straße
Hohe Straße
Johann-Rust-Straße
Karlsplatz
Karlstraße
Kleine Schloßbreite
Köthensche Straße
Kurze Straße
Latdorfer Straße
Leauer Straße
Leistdorfer Straße
Liebknechtstraße
Lindenstraße
Luisenstraße
Martinsplatz
Martinstraße
Mauerstraße
Maxim-Gorki-Straße
Mozartstraße
Mühlenweg
Neue Häuser
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Neue Straße
Neuer Weg
Parkstraße
Pfingstbergweg
Prießnitzstraße
Puschkinweg
Rathenauallee
Rheineplatz
Richard-Rösicke-Straße
Richard-Wagner-Straße

Roschwitzer Straße
Schachtstraße
Schiffersteg
Schulstraße
Spatzenweg
Spechtweg
Speicherstraße
Steinstraße
Südstraße
Teichweg

Thomas-Mann-Straße
Thomas-Müntzer-Straße
Tolstoiallee
Vorwerk Zepzig
Waltherstraße
Wettiner Straße
Wolfgangstraße
Zepziger Straße
Zimmerstraße

Landesamt für Vermessung und
Geoinformation Sachsen-Anhalt
Sonderungsbehörde
Elisabethstr. 15
06847 Dessau-Roßlau
Tel. (03 40) 65 03 - 10 00

Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz 
in Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz

Sonderungsplan Nr. V25-20586-2007 in derGemeinde Bernburg (Saale)
Gemarkung Bernburg

Flur 9 Flurstücke 60/1, 61/1, 62/1 und Flur10 Flurstücke 46/2, 50/2

In dem oben genannten Gebiet ist ein
Verfahren nach dem Gesetz über die
Sonderung unvermessener und überbau-
ter Grundstücke nach der Karte
(Bodensonderungsgesetz-BoSoG) vom
20.12.1993, erschienen im
Bundesgesetzblatt - BGBl. I Seite 2182,
zuletzt geändert durch Gesetz vom
21.08.2002 (BGBl. I S. 3332) in
Verbindung mit dem Verkehrsflächen-
bereinigungsgesetz vom 26.10.2001
(BGBl. I 2001 S. 2716), zuletzt geändert
durch Artikel 4 Abs. 2 des Gesetzes vom
27. April 2005 (BGBI I S.1138) eingelei-
tet worden. Hierdurch soll das
Erwerbsrecht der öffentlichen Nutzer an
Verkehrsflächen ausgeübt werden.
Sonderungsbehörde ist das Landesamt
für Vermessung und Geoinformation,
Elisabethstr. 15, 06847 Dessau-Roßlau.

Der Entwurf des Sonderungsplans sowie
die zu seiner Aufstellung verwandten
Unterlagen liegen vom 18.02.2008 bis
17.03.2008 in den Diensträumen des
Landesamtes für Vermessung und
Geoinformation in Dessau-Roßlau wäh-
rend der Öffnungszeiten zur Einsicht
aus.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt gere-

Amtlicher Teil Bekanntmachung

gelt:

Mo, Mi, Do 08:00 - 13:00 Uhr,
Di 08:00 - 18:00 Uhr,
Fr 08:00 - 12:00 Uhr.

Einsichtnahmen außerhalb der Öff-
nungszeiten sind nach telefonischer
Absprache möglich. Ein Exemplar des
Sonderungsplanentwurfs wird in den
Diensträumen der Stadt Bernburg
(Saale), Schloßgartenstraße 16, 06406
Bernburg (Saale) zu den dort genannten
Öffnungszeiten zur Einsicht ausliegen.

Alle Planbetroffenen können innerhalb
des oben genannten Zeitraumes den
Entwurf für den Sonderungsplan sowie
seine Unterlagen einsehen und Ein-
wände gegen die getroffenen Fest-
stellungen zu den dinglichen Rechts-
verhältnissen erheben. Planbetroffene
sind die Eigentümer der betroffenen
Grundstücke, die Inhaber von dinglichen
Nutzungsrechten, von Gebäudeeigentum
und Anspruchsberechtigte nach dem
Sachenrechtsbereinigungsgesetz. Das
gleiche gilt für die Antragsteller von
Rückübertragungsansprüchen nach dem
Vermögensgesetz oder aus Restitution (§
11 Abs.1 des Vermögenszuordnungs-

gesetzes) und für die Inhaber beschränk-
ter dinglicher Rechte an den betroffenen
Grundstücken oder Rechten an diesen
Grundstücken.

Die Einwände sind bei der oben bezeich-
neten Sonderungsbehörde unter der oben
genannten Anschrift schriftlich oder zur
Niederschrift zu erheben.

Dessau,21. Januar 2008

(Siegel)
Im Auftrag
Volkmar Dör ing

Die Sprechzeiten in den
Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00/

14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 

(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)
Donnerstag 09:00 - 12:00/

14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 

(außer Wohngeldstelle)
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Amt  für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Anhalt
Ferdinand-von-Schill-Straße 24
06844 Dessau-Roßlau

Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbGOU Güsten/Ilberstedt, B6n
Salzlandkreis

Verfahrens-Nr.: 611-17BB2016

Vorläufige Anordnung

Gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) ergeht
folgende vorläufige Anordnung:

I. Der Besitz und die Nutzung der
in der Anlage 1 aufgeführten Flurstücke
wird mit Wirkung vom 02.04.2008
zugunsten der Bundesrepublik Deutsch-
land - Bundesstraßenverwaltung - vertre-
ten durch den Landesbetrieb Bau,
Niederlassung West, Harmoniestraße 1,
38820 Halberstadt entzogen.

Das Ende dieses Besitz- und Nutzungs-
entzuges wird in einem gesonderten
Bescheid mitgeteilt. Die von dieser vor-
läufigen Anordnung betroffenen
Grundstücksflächen und deren genaue
Lage sind in der Örtlichkeit erkennbar,
da die benötigten Flächen abgesteckt
sind. Auf Wunsch wird die Lage noch-
mals angezeigt.

Entsprechend der Anlage 1 werden in der 

Gemarkung Güsten, Flur 1, Flur 2, Flur
3, Flur 5 und Flur 6 jeweils teilweise;
Gemarkung Ilberstedt, Flur 4, Flur 5
jeweils teilweise; 
Gemarkung Rathmannsdorf, Flur 3 teil-
weise

Flächen dauerhaft oder vorläufig entzo-
gen bzw. dauerhaft beschränkt.

II. Die Entschädigung für den
Entzug des Besitzes und der Nutzung
wird in einem gesonderten Bescheid
festgelegt.

III. Die sofortige Vollziehung die-
ser vorläufigen Anordnung wird ange-
ordnet.

IV. Auflagen für den Unter-
nehmensträger:
1. Während der Bauzeit sind sämtliche

erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen
zu treffen.

2. Die Anbindung der dem bisherigen
Nutzer verbleibenden Flächen ist sicher-
zustellen. Ggf. sind neue (auch vorüber-
gehende) Zu- und Abfahrten zu schaffen.

3. Die dem bisherigen Nutzer verblei-
benden Teilflächen sind, soweit dies
erforderlich ist, neu einzuzäunen.

4. Die nur vorübergehend genutzten
Flächen sind vor der Rückgabe zu rekul-
tivieren bzw. wiederherzustellen.

5. Eine ordnungsgemäße Be- und Ent-
wässerung ist sicherzustellen.

6. Überflüssige Behinderungen und
Beeinträchtigungen der Bewirtschaftung
der verbleibenden Teilflächen sind zu
unterlassen.

7. Soweit Flächen betroffen sind, auf
denen der Landesbetrieb für
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Maßnahmen im Rahmen des Ausbaus
der Liethe vorgenommen hat, ist eine
Verständigung über den Bestand dieser
Maßnahmen herbeizuführen. Dies gilt
auch für eventuelle Entschädigungen.

Begründung:
Das Landesverwaltungsamt hat mit
Beschluss vom 10.11.2006 die Unter-
n e h m e n s f l u r b e r e i n i g u n g
Güsten/Ilberstedt, B6n (Verf.-Nr.: 611-
17BB2016) angeordnet.
Die angeordnete Flurbereinigung dient
dazu, den durch den planfestgestellten
Neubau der B6n eintretenden
Landverlust auf einen größeren Kreis
von Eigentümern zu verteilen. Des wei-
teren sollen gravierende Nachteile, die
durch den Bau der Bundesstraße für die
Landeskultur entstehen würden, vermie-

den werden.

Der Landesbetrieb Bau hat im Auftrag
der zuständigen Straßenbauverwaltung
mit Schreiben vom 21.01.2008, den
Erlass einer vorläufigen Anordnung
beantragt. Von diesem Antrag sind auch
die in der Anlage genannten Flächen
betroffen. Die Besitzeinweisung soll
danach zum 02.04.2008 erfolgen.

Dem Antrag ist gemäß § 88 Abs. 3 i.V.m.
§ 36 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
stattzugeben. Es ist aus dringenden
Gründen erforderlich, eine Regelung
über die Nutzungs- und Besitz-
verhältnisse zu treffen. Dringende
Gründe liegen vor, wenn die angeordne-
te Maßnahme nicht bis zur Ausführung
durch den Flurbereinigungsplan aufge-
schoben werden kann.

Der Landesbetrieb Bau beabsichtigt,
zum 02.04.2008 mit den Bauarbeiten für
die B6n zu beginnen. Die Arbeiten sollen
gleichzeitig auf der gesamten Trasse im
Verfahrensgebiet starten. Insbesondere
müssen die geplanten Brückenbauwerke
umgehend erstellt werden. Ansonsten ist
der Bau der gesamten Strecke im
Verfahrensgebiet gefährdet. Angesichts
der dringenden Erforderlichkeit dieser
Bundesstraße ist eine Verzögerung nicht
zu vertreten. Mit dem Beginn der
Bauarbeiten kann nicht bis zur Regelung
durch den Flurbereinigungsplan  gewar-
tet werden. Dieser Plan wird erst in eini-
gen Jahren erstellt. Mit dem Bau der B6n
muss aber unverzüglich begonnen wer-
den, um die bereits eingetretenen Über-
lastungen der Ortslagen zu beseitigen.
Dem stehen die Interessen des bisherigen
Besitzers bzw. Nutzers nicht entgegen.
Die betroffenen Flächen sind zum über-
wiegenden Teil abgeerntet. Soweit sie
bereits neu bestellt sind, wird der Nutzer
für den Aufwuchs entschädigt.
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Die Festsetzung der Entschädigungen
bleibt einem gesonderten Bescheid vor-
behalten. 

Ich weise darauf hin, dass durch diese
vorläufige Anordnung keine eigentums-
relevanten Entscheidungen getroffen
werden. Die bestehenden Pachtver-
hältnisse werden durch diese Anordnung
nicht berührt. Die notwendigen eigent-
umsrechtlichen Regelungen erfolgen
später im Flurbereinigungsplan.

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung ist die sofortige
Vollziehung dieser vorläufigen Anord-
nung anzuordnen. Ein Widerspruch
gegen diese vorläufige Anordnung hat
somit keine aufschiebende Wirkung.

Am Ausbau der B6n besteht ein beson-
deres öffentliches Interesse. Die B6n ist
in den Bedarfsplan für die Bundes-
fernstraßen aufgenommen und in die
Dringlichkeitskategorie „Vordringlicher
Bedarf“ eingestuft worden.

Insbesondere die betroffenen Orts-
durchfahrten werden von der Überlas-
tung befreit. Die Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs auf den o. g.
Bundesstraßen wird herbeigeführt und
gefördert. Die Überlastung dieser
Straßen führt zu Unfällen, zu Staus mit
ihren wirtschaftlichen und ökologischen
Schäden und zu einer übermäßigen
Belastung der Anwohner. Es liegt im

besonderen öffentlichen Interesse diesen
Zustand so schnell als möglich zu besei-
tigen.

Des weiteren hat die B6n insgesamt
erhebliche positive Auswirkungen auf
die wirtschaftliche Entwicklung der ges-
amten betroffenen Region. Diese erfor-
dert ein leistungsfähiges Straßennetz und
eine Anbindung an die mitteldeutschen
Ballungszentren. Hierzu zählt auch die
Verbindungsfunktion zwischen den
Autobahnen A 395, A 14 und A 9. 

Diese Ziele können nicht erreicht wer-
den, wenn die Arbeiten, die durch diese
vorläufige Anordnung ermöglicht wer-
den sollen, nicht sofort durchgeführt
werden können. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese vorläufige Anordnung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift an das Amt für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und
Forsten Anhalt, Ferdinand-von-Schill-
Straße 24, 06844 Dessau-Rosslau zu
richten.

Gegen die Anordnung der sofortigen
Vollziehung kann beim Oberverwal-
tungsgericht des Landes Sachsen-
Anhalt, Breiter Weg 203 - 206, 39104
Magdeburg Antrag auf Wiederher-
stellung der aufschiebenden Wirkung

gestellt werden.

Dessau-Roßlau, 23. Januar 2008

( S i e g e l )

Im Auftrag
B r o c k m a n n

Die Vorläufige Anordnung und das dazu
gehörende Verzeichnis der zu entziehen-
den Flächen (Anlage 1) liegen in der 

Verwaltungsgemeinschaft Staßfurt,
Hohenerxlebener Straße 12, 
39418 Staßfurt;

Verwaltungsgemeinschaft Bernburg,
Schlossgarten 16, 06406 Bernburg (S.);

Verwaltungsgemeinschaft Saale-Wipper,
Platz der Freundschaft 1, 39439 Güsten;

Verwaltungsgemeinschaft Nienburg/S.,
Herrmann-Danz-Straße 46, 
39444 Hecklingen

sowie im Amt für Landwirtschaft und
Flurneuordnung Anhalt, 06844 Dessau,
Kavalierstr. 31 (zu erreichen über
Eingang Hobuschgasse)

zwei Wochen lang nach seiner
Bekanntmachung zur Einsichtnahme für
die Beteiligten während der Dienst-
stunden aus.

Auslegung in Bernburg (Saale):Die vollständige Anordnung liegt im Rathaus II der Stadtverwaltung Bernburg (Saale),
Schlossstr. 11, Zimmer 101, während der Dienstzeiten, vom ersten Tag der Veröffentlichung an zwei Wochen lang zur
Einsichtnahme aus.

Die Gemeinde Gröna schreibt das
Ehrenamt des Bürgermeisters/der
Bürgermeisterin aus, das ab 01. Juni
2008 neu zu besetzen ist. Die Amtszeit
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin
endet nach sieben Jahren.

Gröna hat ca. 600 Einwohner und ist
Mitgliedsgemeinde der Verwaltungs-
gemeinschaft Bernburg (Modell
Trägergemeinde). Der/die ehrenamtliche
Bürgermeister/-in erhält eine Auf-
wandsentschädigung nach Maßgabe des
Runderlasses des MI Sachsen-Anhalt
vom 01. Dezember 2004: Aufwands-

Ausschreibung derStelle des Bürgermeisters/derBürgermeisterin
der Gemeinde Gröna

entschädigung für ehrenamtlich tätige
Bürger und ehrenamtliche Bürgermeister
(31.12-10041).

Die Direktwahl des Bürgermeisters/der
Bürgermeisterin findet am 04. Mai 2008
statt. Sollte eine Stichwahl nötig sein, ist
hierfür der 18. Mai 2008 vorgesehen.
Dabei geben die wahlberechtigten
Grönaer Bürger ihre Stimme in allgemei-
ner, unmittelbarer, freier, gleicher und
geheimer Mehrheitswahl ab.

Die Bewerbung zur Bürgermeisterwahl
muss von mindestens fünf Wahl-

berechtigten persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein. Für Bewerber/-
innen, die einer Partei oder
Wählergruppe angehören, gilt die
Regelung des § 21 (10) 1 des
Kommunalwahlgesetzes (KWG LSA)
entsprechend, wenn für den/die
Bewerber/-in eine Unterstützungs-
erklärung in einem Verfahren nach § 24
KWG LSA abgegeben wurde.
Formblätter für die Unterstützungs-
unterschriften der Wahlberechtigten sind
bei der Verwaltungsgemeinschaft Bern-
burg kostenfrei erhältlich.
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Verwaltungsgemeinschaft Bernburg
Stadtplanungsamt

Anhörungsverfahren im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den geplanten Ausbau der L 65
Aderstedt bis Bernburg in den Gemarkungen Aderstedt, Bernburg und Plötzkau, Landkreis
Salzlandkreis

Durchführung des Erörterungstermins 
im Rahmen des Anhörungsverfahrens

1. Der Erörterungstermin beginnt für
TÖB, Verbände und anerkannte Vereine
sowie für private Einwender

am 26.02.2008, um 10.00 Uhr

im Landesverwaltungsamt Halle, 
Willy-Lohmann-Str. 7, Raum 100.

An den vorgenannten Terminen sollen
die fristgerecht erhobenen Stellung-
nahmen und Einwendungen erörtert wer-
den.

2. Der Erörterungstermin ist nicht öffent-
lich.

3. Neben dieser Bekanntmachung erfol-
gen gesonderte schriftliche Ladungen.

4. Die Teilnahme am Termin ist jedem,
dessen Belange durch das Bauvorhaben
berührt werden, freigestellt. Die
Vertretung durch einen Bevoll-
mächtigten ist möglich. Dieser hat seine
Bevollmächtigung durch eine schriftli-
che Vollmacht nachzuweisen und diese
zu den Akten der Anhörungsbehörde zu
geben.

5. Es wird darauf hingewiesen, dass bei
Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne
ihn verhandelt werden kann, dass ver-
spätete Einwendungen unberücksichtigt

bleiben und das Anhörungsverfahren mit
Schluss der Verhandlung beendet ist.

6. Entschädigungsansprüche, soweit
über sie nicht in der Planfeststellung dem
Grunde nach zu entscheiden ist, werden
nicht in dem Erörterungstermin, sondern
in einem gesonderten Entschädigungs-
verfahren behandelt.

7. Durch die Teilnahme am Erör-
terungstermin oder durch Vertreter-
bestellung entstehende Kosten werden
nicht erstattet.

8. Die Anhörungsbehörde fertigt von
dem Erörterungstermin eine Nieder-

Wählbar sind alle Deutschen im Sinne
von Artikel 116 Grundgesetz und
Staatsangehörige anderer Mitglieds-
staaten der Europäischen Union, die die
Gewähr dafür bieten, jederzeit für die
freiheitlich demokratische Grund-
ordnung im Sinne von Grundgesetz und
Landesverfassung einzutreten, die nicht
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder
infolge Richterspruchs die Wählbarkeit
oder die Bekleidung öffentlicher Ämter
verloren haben.

Staatsangehörige anderer Mitglieds-
staaten der EU sind darüber hinaus nicht
wählbar, wenn ein derartiger Ausschluss
oder Verlust nach den Rechtsvorschriften
des Staates besteht, dessen Staats-
angehörigkeit sie besitzen. Bewerber/-
innen müssen am Wahltag das 18.
Lebensjahr vollendet haben.

Die beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen für die Berufung in ein
Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit müssen
vorliegen. Auf die Hinderungsgründe
gemäß § 59 der Gemeindeordnung des
Landes Sachsen-Anhalt (GO LSA) wird
hingewiesen.

Die Bewerbungen mit den erforderlichen
Unterlagen (Unterstützungsunterschrif-
ten, Unterstützungserklärung einer
Partei, eidesstattliche Versicherung für
Bewerber/-innen aus anderen Staaten der
EU und die Wählbarkeitsbescheinigung)
sind bis zum 07. April 2008 um 18:00
Uhr schriftlich einzureichen bei der 

Verwaltungsgemeinschaft Bernburg
Gemeindewahlleiterin Gröna
Schlossgartenstraße 16
06406 Bernburg (Saale).

Neben den erforderlichen Unterlagen
(Unterstützungsunterschriften oder
Unterstützungserklärung einer Partei
oder Wählergruppe, Wählbarkeitsbe-
scheinigung) müssen Bewerbungen fol-
gendes enthalten:

- Namen, Vornamen des Bewerbers/der
Bewerberin;
- Beruf des Bewerbers/der Bewerberin;
- Geburtstag des Bewerbers/der
Bewerberin;
- Anschrift der Hauptwohnung des
Bewerbers/der Bewerberin, Bescheini-
gung der Hauptwohnsitzgemeinde des

Bewerbers/der Bewerberin über
seine/ihre Wählbarkeit (Anlage 9 zu § 30
(5) 1 Nr. 2 KWO LSA).

Staatsangehörige anderer EU-Staaten
haben mit der Bewerbung eine eides-
stattliche Versicherung abzugeben
(Muster: Anlage 8 a zu § 38 a
Kommunalwahlordnung des Landes
Sachsen-Anhalt (KWO LSA)), dass sie
nach den Rechtsvorschriften ihres
Staates nicht vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind oder infolge Richter-
spruchs die Wählbarkeit oder die
Befähigung zur Bekleidung öffentlicher
Ämter verloren haben.

Die Einreichungsfrist beginnt am Tage
nach der Stellenausschreibung und endet
am 07. April 2008 um 18 Uhr.

Eine Bewerbung kann nur innerhalb der
Einreichungsfrist zurückgenommen wer-
den.

Gröna, 24. Januar 2008
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Auf seiner Rundreise durch Sachsen-
Anhalt am 24. Dezember 2007 besuchte
der Ministerpräsident Prof. Dr. Wolfgang
Böhmer auch das „Wolfgangstift“ in
Bernburg (Saale), um die ehrenamtliche
Arbeit, die dort auch am Heiligen Abend
geleistet wird, zu würdigen.

Bei einem Rundgang durch die
Einrichtung, in der das Städtische
Wohnheim für obdachlose Männer, die

Foto: Sperling

Besuch des Ministerpräsidenten im „Wolfgangstift“

Das Sozialamt informiert:

Bernburger Tafel und die Suppenküche
untergebracht sind, und einem anschlie-
ßenden Gespräch informierte sich der
Ministerpräsident über die Angebote im
Haus und die Probleme in der täglichen
Arbeit.

Sein Besuch und sein Dank waren eine
große Anerkennung für alle, die in die-
sem Bereich mit viel Engagement tätig
sind.

Das nächste
Amtsblatt erscheint
am 06. März 2008
Redaktionsschluss: 
21. Februar 2008

Augenärzte:

bis 09.02.,Dr. Ulbricht, Staßfur t,
Blumenstr. 8, Tel. (0 39 25) 81 34 61.

10.02., HerrHey, Bernburg,
Steinstr. 4 d, Tel. (0 34 71) 62 54 97.

11. bis 17.02., Dr. Hosang,
Aschersleben, Askanierstr. 55,

Tel. (0 34 73) 39 00.
18. bis 24.02., HerrMeißner,
Bernburg, Friedensallee 31, 

Tel. (0 34 71) 62 50 04.
25.02. bis 02.03., HerrMeißner,

Bernburg, Friedensallee 31, 
Tel. (0 34 71) 62 50 04.

03. bis 09.03.,Dr. Ulbricht, Staßfur t,
Blumenstr. 8, Tel. (0 39 25) 81 34 61.

Der Bereitschaftsdienst der Augenärzte
beginnt montags, dienstags u. donners-
tags 18:00 Uhr, mittwochs 12:00 Uhr,
und dauert bis zum darauffolgenden Tag
08:00 Uhr. Der Wochendienst beginnt
freitags 12:00 Uhr und endet montags
08:00 Uhr.

Apotheken:

bis 07.02., Marktapotheke.

08. bis 14.02., Grüne Apotheke 
u. Könnern.

15. bis 21.02., Paracelsusapotheke.

22. bis 28.02., Apotheke am
Kauflandcenter.

29.02. bis 06.03., Bär-Apotheke u.
Nienburg.

BerBereitschaftsdiensteeitschaftsdienste

Notfallseelsorge
Ansprechpartner:

Pfarr er Johannes Lewek
Tel. (01 63) 5 52 72 40

Notruf (Tag und Nacht): 112

Kr eieinsatzleitstelle: (0 39 25) 29 90 40

Bereitschaftsdienste:
Störungen d. Wasserversorgung- 37 57 21
Störungen d. Vers. m. Gas, Strom, Fernwärme - 32 16 16

schrift. Die Träger öffentlicher Belange,
Verbände und Vereine sowie die
Einwender bzw. deren Vertreter, die am
Erörterungstermin teilgenommen haben,
können sich den sie betreffenden Teil aus
der Niederschrift übersenden lassen. 
Ein diesbezüglicher Antrag kann auch im
Erörterungstermin beim Verhandlungs-

leiter gestellt werden.

Bernburg (Saale), 07. Februar 2008

( S i e g e l )

R i e c h e
Oberbürgermeister Trägergemeinde

+ Nichtamtl icher Tei l  +
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Wahl von Schöffen (ehrenamtlichen Richtern) für die
Strafgerichtsbarkeit, Amtsperiode ab 01.01.2009

Die derzeit laufende Amtsperiode der
Schöffen endet mit Ablauf des
31.12.2008. Die Stadt Bernburg (Saale)
muss für die neue Amtsperiode ab
01.01.2009 eine Vorschlagsliste für min-
destens 29 Schöffen für die Straf-
gerichtsbarkeit (Amtsgericht Bernburg

und Landgericht Magdeburg 1) erstellen.

Einwohner der Stadt Bernburg
(Saale), die sich für das Ehrenamt
eines Schöffen interessieren, können
sich mit dem beigefügten Vordruck
bei der Stadt Bernburg (Saale),
Rechtsamt, Schloßgartenstraße 16,
06406 Bernburg (Saale) bewerben. Die
Bewerbungsfrist endet am 11.03.2008.

Schöffen sind ehrenamtlich tätig. Die
Wahlperiode dauert 5 Jahre. Die
Schöffen üben das Richteramt während
der Hauptverhandlung in Strafsachen in
vollem Umfang mit gleichem
Stimmrecht wie die an der Verhandlung
teilnehmenden Berufsrichter aus. Sie
entscheiden über Schuld- und
Straffragen gemeinsam mit den
Berufsrichtern. Jeder Schöffe soll mög-
lichst zu nicht mehr als 12 Sitzungstagen
im Jahr herangezogen werden, im

Einzelfall können es jedoch mehr Tage
sein. Die Schöffen erhalten für ihre
Tätigkeit eine Entschädigung für
Zeitversäumnisse, Fahrtkosten und son-
stigen Aufwand. Der Arbeitgeber des
Schöffen ist verpflichtet, ihn für die Zeit
der Verhandlungen von der Arbeit freizu-
stellen.

Folgende Personen können grundsätz-
lich in die Vorschlagsliste aufgenommen
werden:
- Personen mit deutscher Staats-
angehörigkeit,
- die bei Beginn der Amtsperiode 25 aber
nicht 70 Jahre alt sind,
- die in der Stadt Bernburg (Saale) woh-
nen
- und die Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Ämter besitzen.

Nicht in die Vorschlagsliste aufgenom-
men werden nach den §§ 32 - 35
Gerichtsverfassungsgesetz u.a. folgende
Personen:
- Personen, die infolge Richterspruchs
die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter nicht besitzen oder die
wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer
Freiheitsstrafe von mehr als sechs

Monaten verurteilt sind,
- Personen, die in Vermögensverfall
geraten sind, 
- Personen, die als ehrenamtliche Richter
in der Strafrechtspflege in zwei aufein-
ander folgenden Amtsperioden tätig
gewesen sind, von denen die letzte
Amtsperiode zum Zeitpunkt der Aufstel-
lung der Vorschlagsliste noch andauert.
- Richter, Beamte der Staatsanwalt-
schaft, Notare und Rechtsanwälte,
Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugs-
beamte sowie hauptamtliche Bewäh-
rungs- und Gerichtshelfer,
- Personen, die wegen einer Tätigkeit als
hauptamtliche oder inoffizielle
Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes
der DDR i. S. d. § 6 Abs. 4 Stasi-
Unterlagen-Gesetzes oder als diesen
Mitarbeitern gleichgestellte Personen für
das Amt eines ehrenamtlichen Richters
ungeeignet sind.

Die Stadt hat bei der Aufstellung der
Vorschlagslisten sorgfältig zu prüfen, ob
die Bewerber für das Schöffenamt geeig-
net sind. Dafür werden u. a. die Angaben
zum Wählerverzeichnis geprüft.
Die Vorschlagsliste wird vom Stadtrat
der Stadt Bernburg (Saale) in öffent-

Das Rechtsamt informiert:

Zahnärzte:

08. bis 10.02., Frau Licht, Bernburg,
Karlstraße 25,Tel. (0 34 71) 35 38 89.
15. bis 17.02., Dr. Gather, Bernburg,

Friedensallee 27,Tel. (0 34 71) 64 26 82.
22. bis 24.02., Dr. Mayer, Könnern,

Bahnhofstr. 13,Tel. (03 46 91) 2 03 49.
29.02. bis 02.03., Frau Götze, Bernburg,

Löffler Str. 13,Tel. (0 34 71) 31 67 42.

Dienstzeiten: Freitag, 17:00 - 18:00 Uhr;
Samstag, Sonntag, Feiertage, jew. 09:00 -

11:00 u. 17:00 - 18:00 Uhr
(am 24. u. 31.12. nur 09:00 - 11:00 Uhr).

BerBereitschaftsdiensteitschaftsdienst VV e r a n s t a l t u n g s t i p p se r a n s t a l t u n g s t i p p s
Museum Schloss Bernburg:
bis 24. März, Ausstllg. „Schätze d.
Salzlandkreises“.
Metropol Bernburg:
Fr, 08. Februar, 19:30 Uhr, „Das
Vierte - Wir sind Kabarett“ , M!Pört.
Theater Bernburg:
So, 10. Februar, 19:30 Uhr, „Von
Mäusen und Menschen“, Schauspiel,
Neue Schaubühne München.
Sa, 16. Februar, 19:30 Uhr, „Die
Dreigroschenoper“, Theater der
Altmark Stendal.
So, 17. Februar, 16:00 Uhr, „Die
Dreigroschenoper“.
Di, 19. Februar, 10:00 Uhr, „Darüber
spricht man nicht“, Landesbühne
Sachsen-Anhalt, Eisleben.
Mi, 20. Februar, 10:00 Uhr,
„Darüber spricht man nicht“.
So, 24. Februar, 18:00 Uhr,
Kammerkonzert: „Feuer“ , Mitteldt.

Kammerphilharmonie Schönebeck u.
Tanzsolisten.
Do, 28. Februar, 19:30 Uhr, „Das
Kaffeegespenst“, Bernd-Lutz Lange,
Tom Pauls, Gunter Böhnke u. d. Rainer-
Vothel-Trio.
Fr, 29. Februar, 19:30 Uhr, „Faust I“ ,
Landesbühne Sachsen-Anhalt, Eisleben.
Sa, 01. März, 19:30 Uhr, „Carmen“ ,
Nordharzer Städtebundtheater,
Halberstadt.
Kurhaus Bernburg:
Sa, 16. Februar, 20:00 Uhr,
Musikernacht m. Tänzchenteeu. a.
Sa, 23. Februar, 19:30 Uhr, „Comedian
Harmonists“, ensemble six.
Rathaus Bernburg:
Mo, 25. Februar, 14:30 Uhr,
Stadtseniorenrat, Rechenschaftslegung.
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1 Die Stadt Bernburg (Saale) sucht nur Bewerber für diese Gerichte. Personen, die Jugendschöffen werden möchten, können ihren
Bewerbungsbogen beim Salzlandkreis, Jugendamt, Friedensallee 25, 06406 Bernburg (Saale) abgeben.

An
Stadt Bernburg (Saale)
R e c h t s a m t
Schloßgartenstraße 16
06406 Bernburg (Saale)

Angaben zurPerson für den Vorschlag zurSchöffenliste
der Stadt Bernburg (Saale), Amtsperiode ab 01.01.2009

Hiermit bewerbe ich mich um die Aufnahme in die Schöffenliste derStadt Bernburg (Saale) 
für die Amtsperiode ab 01.01.2009.

Familienname: ........................................................................................................

Geburtsname: ........................................................................................................

Vorname(n): ........................................................................................................

Geburtstag: ........................................................................................................

Geburtsort: ........................................................................................................

Landkreis/Land 1

Wohnanschrift: ........................................................................................................
(Straße , Hausnummer)

........................................................................................................
(Postleitzahl, Ort)

Beruf/jetzige Tätigkeit: ........................................................................................................

Staatsbürgerschaft: ........................................................................................................

Bereits als Schöffe tätig gewesen:

Nein
Ja, von ....................... bis .......................

Bernburg (Saale), den ...................................................

.......................................................................................
Unterschrift

1 Das Land ist nur anzugeben, wenn der Geburtsort nicht in der Bundesrepublik Deutschland liegt.

licher Sitzung beschlossen soweit nicht
nach § 50 GO LSAdie Öffentlichkeit
ausgeschlossen werden muss.
Anschließend wird die Vorschlagsliste

eine Woche lang öffentlich ausgelegt.
Gegen die Vorschlagsliste kann mit der
Begründung Einspruch eingelegt wer-
den, dass eine ungeeignete Person aufge-

nommen wurde.

Auskunft erteilt Frau Ost, Tel. 659 - 150,
werktags von 09:00 bis 12:00 Uhr.
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Bereits seit Jahresbeginn 2008 erhalten
Haushalte in Sachsen-Anhalt - so auch in
der Stadt Bernburg (Saale) - Post vom
Statistischen Landesamt. Mit diesem
Schreiben wird der Besuch einer
Interviewerin oder eines Interviewers
angekündigt. Die Interviewer führen im
Auftrag des Statistischen Landesamtes
die auch als „kleine Volkszählung“
(Mikrozensus) benannte Haushalts-
befragung durch.

Der Mikrozensus wird im gesamten
Bundesgebiet durchgeführt. Dazu wer-
den Daten über die Bevölkerungs-
struktur, die wirtschaftliche und soziale
Lage der Bevölkerung sowie über
Familien, Haushalte und den Arbeits-
markt ermittelt. Zusätzlich werden in
diesem Jahr auch Angaben zum
Pendlerverhalten erfragt. Integriert in
den Mikrozensus ist die Erhebung über
den Arbeitsmarkt für alle Mitglied-
staaten der EU.
Diese Informationen sind Grundlage für
viele gesetzliche und politische Ent-
scheidungen.
Der Mikrozensus ist für viele Sachfragen
im Bereich Haushalt und Familie die ein-
zige statistische Informationsquelle.

Rechtsgrundlage der Erhebung ist das
vom Deutschen Bundestag am 24. Juni
2004 beschlossene Mikrozensusgesetz
(BGBl. I S. 1350).

Beim Mikrozensus handelt es sich um
eine Flächenstichprobe für bewohnte
Gebäude. Die Stichprobenziehung er-
folgt nach einem mathematischen Zu-
fallsverfahren und ist im Mikrozen-
susgesetz vorgeschrieben. Da die Qua-
lität der zu berechnenden Ergebnisse ent-
scheidend von der Einhaltung und mög-
lichst vollständigen Befragung der reprä-

Durchführung des Mikrozensus 2008 -
Statistisches Landesamt befragt Haushalte

sentativen Auswahl abhängt, die nur ein
Prozent der Bevölkerung umfasst,
besteht für alle betreffenden Haushalte
und Personen nach § 7 des Mikrozen-
susgesetzes in Verbindung mit § 15
Bundesstatistikgesetz Auskunftspflicht.
Die in den ausgewählten Wohnungen
lebenden Haushalte werden vier aufein-
ander folgende Jahre befragt. 

Die vom Statistischen Landesamt
geschulten und zuverlässigen Erhe-
bungsbeauftragten kündigen ihren
Besuch schriftlich an und können sich
durch einen amtlichen Interviewer-
ausweis des Statistischen Landesamtes
legitimieren. Sie sind zu strikter Ver-
schwiegenheit und Geheimhaltung ver-
pflichtet. Alle erhobenen Einzelangaben
unterliegen nach den gesetzlichen
Bestimmungen der Geheimhaltungs-
pflicht und werden weder an Dritte
weitergegeben noch veröffentlicht. Eine
Weitergabe an andere Verwaltungs-
vollzugs- oder Finanzbehörden ist aus-
geschlossen. Die ermittelten Einzeldaten
dienen ausschließlich der Hochrechnung
zu Landes- bzw. Regionalergebnissen.
Die Auskünfte werden nach Eingang der
Unterlagen im Statistischen Landesamt
anonymisiert.

Am einfachsten ist es für die Haushalte,
die Fragen gegenüber dem Interviewer
mündlich zu beantworten; der Haushalt
kann den Erhebungsbogen aber auch
selbst ausfüllen und direkt an das
Statistische Landesamt senden. Die
Auskünfte können auch telefonisch
erteilt werden.
Das Statistische Landesamt bittet alle
Haushalte, die ein Schreiben des Amtes
in ihren Briefkästen finden, die Arbeit
der Erhebungsbeauftragten zu ünterstüt-
zen.

Amtliche Bekanntmachung zur
Bürgermeisterwahl 2008

Gemäß § 9 Kommunalwahlgesetz für
das Land Sachsen-Anhalt vom 22.
Dezember 1993 (GVBl. S. 818) in der
zur Zeit gültigen Fassung hat der
Gemeinderat der Gemeinde Gröna in sei-
ner Sitzung vom 24. Januar 2008 eine
Gemeindewahlleiterin und eine stellv.
Gemeindewahlleiterin berufen.
Gemäß § 3 Kommunalwahlordnung für
das Land Sachsen-Anhalt vom 24.
Februar 1994 (GVBl. S. 338) in der zur
Zeit gültigen Fassung werden hiermit die
Namen und Anschriften der Wahlleiterin
und der Stellvertreterin öffentlich
bekanntgemacht.

Als Gemeindewahlleiterin wurde beru-
fen: Frau Kerstin Stier

Als stellv. Gemeindewahlleiterin wurde
berufen: Frau Silvia Matthias

Die Gemeindewahlleiterin und seine
Stellvertreterin sind unter folgender
Anschrift zu erreichen:

Verwaltungsgemeinschaft Bernburg
Schloßgartenstraße 16
06406 Bernburg (Saale)
Telefon: 03471/659-0
Fax: 03471/62 21 27

Gröna, 25. Januar 2008

Schütze
Bürgermeister

Amtlicher Teil Bekanntmachung Winterferien
bis 09. Februar

2008

ist täglich
von 08:00
bis 17:00 Uhr
geöffnet

DerDer BernburgerBernburger KurparkKurpark
(Oktober bis März)

Die Sprechzeiten in
den Rathäusern

Mo 09:00 - 12:00 Uhr

Di 09:00 - 12:00/14:00 - 18:00 Uhr

Mi 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u.

Wohngeldstelle)

Do 09:00 - 12:00/14:00 - 16:00 Uhr

Fr 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)

Bereitschaften:
Störungen d.

Wasserversorgung:
37 57 21

Störungen d. Vers. m. Gas,
Strom, Fernwärme:

32 16 16
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Ein kr eativer Wettbewerb 2008
Einsendung derWettbewerbsbeiträge noch bis Ende März

amt. Auch in diesem Jahr habt ihr erneut
die Möglichkeit, euch am neuen Victor-
Klemperer-Jugendwettbewerb 2008 zum
Thema: "Kreativ für Toleranz" mit einem
Beitrag zu beteiligen. In eigenen Songs,
Videos, Reportagen, Theaterstücken,
Kurzgeschichten, Dokumentationen,
Websites oder Interviews könnt ihr zei-
gen, welche Vorstellungen ihr von einer
demokratischen, toleranten und weltoffe-
nen Gesellschaft habt. Der Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt.
Das Bündnis für Demokratie und Toleranz
hat, in Zusammenarbeit mit anderen
Kooperationspartnern, den nunmehr ach-
ten Jugendwettbewerb gestartet. In den
vergangenen Jahren haben sich mehr als
90.000 Jugendlichen an diesem sehr erfol-
greichen Wettbewerb mit verschiedenen
Arbeiten beteiligt, welcher übrigens der
größte seiner Art ist. 
Die Themen und Darstellungsformen für
den neuen Wettbewerb dürfen frei
gewählt werden. Teilnehmen können
Jugendliche ab 14 Jahren. Einzel-
personen, Schulklassen und Vereine sind
aufgefordert, ab sofort mit ihren Beiträgen
ein Zeichen für Demokratie, Toleranz und
Weltoffenheit zu setzen. Entscheidend ist,

dass ihr die gesammelten Eindrücke für
andere erfahrbar macht, um so zur
Verbreitung von noch mehr Toleranz in
unserer Gesellschaft beizutragen.
"Unsere Demokratie lebt von Freiheit
und gegenseitigem Respekt, dafür sollten
wir uns jeden Tag aufs Neue einsetzen.
Intoleranz und Gewalt haben bei uns
nichts zu suchen", sagte Bundes-
innenminister Wolfgang Schäuble zum
Auftakt des Wettbewerbs. 
Eure fertigen Wettbewerbsunterlagen
solltet ihr bis zum 31. März 2008 an fol-
gende Adresse senden:

Bündnis für Demokratie und Toleranz
Stresemannstraße 90
10963 Berlin
Tel. 0 30/2 36 34 08-0 
Fax: 0 30/2 36 34 08-88
E-Mail: Klemperer-Wettbewerb@bfdt.de
www.buendnis-toleranz.de

Auch in diesem Jahr gibt es wieder
attraktive Preise (Studienfahrten nach
Prag, Straßburg oder Krakau sowie fünf
Wertpapierkonten über je 1.000 Euro) zu
gewinnen und alle Teilnehmer erhalten
Urkunden.

Steckbrief

Victor Klemperer (1881-1960) war deut-
scher Literaturwissenschaftler und
Schriftsteller jüdischer Herkunft und ent-
ging im Nationalsozialismus nur knapp der
Deportation, weil er mit einer Nichtjüdin
verheiratet war. 

Er arbeitete als Journalist und studierte
später Romanistik. Im Jahre 1912 trat er
zur evangelischen Kirche über. An der
Technischen Universität in Dresden erhielt
er 1920 einen Lehrstuhl für Romanistik.
Die Nazis entzogen ihm 1935 seine
Professur und er wurde wegen seiner jüdi-
schen Abstammung als Zwangsarbeiter
verpflichtet. 
Nach dem 2. Weltkrieg lehrte er in
Dresden, Greifswald, Berlin und Halle.
Victor Klemperer war zunächst mit der
SED-Herrschaft in der ehemaligen DDR
einverstanden. Als zeitweiser Abge-
ordneter der Volkskammer der Deutschen
Demokratischen Republik wurde er dann
aber zunehmend kritischer und brachte
dies auch deutlich zum Ausdruck. Im Alter
von 78 Jahren starb Victor Klemperer am
11. Februar 1960 in Dresden.  
Mit dem Jugendwettbewerb soll Victor
Klemperer für sein Engagement und seine
Zivilcourage geehrt werden. Er verlor nie
den Glauben an die Werte von Toleranz
und Weltoffenheit und wird insofern auch
als Vorbild betrachtet.



Musik im Klubhaus der Jugend
Neben Tanzgruppen und Kinderchor proben verschiedene Bands

klub. Einen wichtigen Stellenwert in der Arbeit vom Klubhaus
der Jugend nimmt die kulturelle Arbeit ein. Das Vermitteln von
Kultur wird häufig von den Medien wie Fernsehen und
Zeitungen übernommen. Da diese den Kindern und
Jugendlichen nur ein passives Erleben ermöglichen, wollen wir
durch unsere Kulturarbeit mit dem Schwerpunkt Musik ein
aktives Erlebnisfeld schaffen. Neben unserem Kinderchor, der
sich regelmäßig mittwochs trifft und zwei Tanzgruppen, die im
Klubhaus trainieren, bieten wir einen Saal mit Bühne als
Probenraum an. Dieser Raum steht nach Vereinbarung festen
Bands oder einzelnen musikinteressierten Jugendlichen zur
Verfügung. Regelmäßig finden im Klubhaus verschiedene
Veranstaltungen und Konzerte statt. Jungen Nachwuchsbands
soll so die Möglichkeit gegeben werden, ihr Können vor einem
musikbegeisterten Publikum unter Beweis zu stellen. Unter den
Zuschauern soll zugleich die Lust geweckt werden, selber ein-
mal Musik zu machen, selbstgeschriebene Texte zu produzieren
oder einfach auch nur Spaß an der Musik zu haben. Mit den
Konzerten versuchen wir allen Musikrichtungen gerecht zu
werden, egal ob Rock, Pop, Punk, Heavy Metal oder Reggae. 
So war auch das letzte Konzert vom 14. Dezember 2007 im
Klubhaus wieder ein absoluter Höhepunkt. Drei Bands aus
Bernburg spielten an diesem Abend vor ca. 80 Leuten und lie-
ßen es so richtig krachen. Den Anfang machte die Band
"Emptysphere", welche die Besucher gleich in die richtige
Stimmung versetzte. Zur Band gehören Robert Becker,
Christian Schnorr und Ralf Matthies. Sie alle haben vor unge-
fähr 2 ½ Jahren mit der Musik begonnen und proben seit einem
halben Jahr gemeinsam. Bei der Auswahl ihrer Titel sind sie vor
allem durch Black- und Melodicmetal inspiriert worden. 
Zur zweiten Band "SYB", ebenso ein absoluter Kracher, gehö-
ren die Bandmitglieder Michel Alsleben, Jeremias Göth, Andre
Urban und Robert Studte. Spätestens bei ihrem Auftritt war nie-
mand mehr zu halten. Ihre Band gibt es seit 2 Jahren und ihr
Musikstil ist Metalcore u. a. Die Band spielte schon in Berlin
sowie Dessau und nimmt gerade eine CD auf. 
"Black Cor" nennen sich die vier Bandmitglieder Johannes
Lemke, Florian Skonieczny, Stefan Burghardt und Tobias
Matthies, die noch einmal zum Abschluss des Abends die
Stimmung zum Kochen brachten. Auch sie spielten Metalcore.
Letztendlich bleibt nur zu sagen, dass es ein toller Abend für
alle Beteiligten war und ein dickes Dankeschön an alle drei
Bands.
Wer also keine Lust mehr hat, nur im Hobbykeller zu proben,
sondern auch mal ein bisschen Bühnenerfahrung sammeln
möchte, der meldet sich einfach im Bernburger Klubhaus der
Jugend, Gröbziger Straße 34, Tel. 33 33 09, bei Frau Krebsz.


